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Freiheit als Norm christlichen Glaubens und Handelns

Es gibt Probleme iın der Christenheıit, die in jeder Generatıion LCU auftreten und VON

jedem Zeitalter der ıhm gemäßen Lösung gebracht werden mMUuUssen. Sıe gehören
ZU christlichen Glauben schlechterdings hinzu, Ja, S1e erwachsen AZUS der besonderen
Artung und Anlage des christlichen Glaubens selbst. Die rage nach Autorität und
Freiheit 1n der Kırche 1St eines dieser ımmer aktuellen Grundprobleme. Es ware daher
falsch, WEENN INan diese rage NUur 1im Licht der gegenwärtigen Auseinandersetzungen
sehen wollte. Sıe hat 1n der Kirche VO  E jeher bestanden. Es 1St ebentalls unrichtig, 1in
den beiden Gröfßen „Autorität“ und „Freiheit“ letzte, siıch ausschließende Gegensätze

erblicken. Es handelt sıch bei diesen beiden Begriften Gegenpole, Korrelate,
Zzwel Größen, dıe zusammengehören W1e die beiden Pole eines Stromkreises,

daß in  } weder VO  - der einen noch VO  ; der anderen Seılite reden kann, ohne dabei
zugleich ihre Verbundenheit und ıhr Gegenüber 1Ns Auge fassen.

Ofrensichtlich 1St gerade UuUNsSsSeTeETr eıt die Aufgabe LICU gestellt, das Verhältnis vVvon

Autorität und Freiheit 1n der Kirche durchdenken und dıe beiden Seiten USZU-

wıegen, da{fß S1e 1n ihrem gegenseltigen Bedingtsein erkennbar werden. In diesem Sınn
gilt Zuerst überlegen, welches die besonderen Formen VO  w Autorität und welches
die besonderen Kennzeichen VO  e} Freiheit 1n der Kirche siınd, die beiden Gröfßen
sodann nach ihrem VWert autfteinander abzustimmen und 1in das rechte Verhältnis Z
einander setfzen können.

Autorität 1n der Kirche

Wır fragen zunächst nach Wesen und Kennzeichen der Autorität 1n der Kirche. Es
ISt talsch, die kirchliche Autorität nach Art eines weltlichen Herrschaftsanspruchs
verstehen, obwohl dıes oft 1n der Vergangenheit vorgekommen 1St und auch
heute noch dort vorzukommen scheint, 11a ine billige Polemik gegen die ZAU

rıtäiäre Kiırche treibt. Autorität 1n der Kirche gründet sıch nıicht autf ıne säkulare acht
S1e beruht nıcht autf dem Anspruch eines weltlichen Amts; das für sıch allein Gehor-
Sa fordert, weıl LLUL durch die Unterordnung seıine Hoheit diıe Ordnung 1ın
der Welt erhalten und das Zusammenleben der Menschen geregelt und der Mensch
VOr dem Menschen geschützt werden annn
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Wenn in der Kirche VO  a Autorität die ede 1St, 1St iıcht Herrschaft und AÄmt,
nıicht Hoheit und Unterwerfung gedacht. Es 1st hier ıne Autorität gemeınt, die
sıch nıemand als ine ormale anmaßen kann, die vielmehr L1LLUT 1n dem Ma{iß besitzt,
als S1e sıch selbst erworben hat Es 1St unmöglıch, von Autorität in der Kirche
sprechen, ohne nıcht hinter aller kırchlichen Autorität dıie Hoheit un den Anspruch
(sottes den Menschen erkennen. Deshalb begegnet uns Autorität 1n der Kiırche
in einer dreifachen Weıse. S1e 1St dıie Autorität der Bibel als des Wortes Gottes; s1ie
iSt die Autorität des Heiligen Gelstes und seiner lebendigen Zeugen, und S1e 1St die
Autorität des Lehramts (das 1im weıtesten Sınn des Wortes nehmen und nıcht aut
e1ın einz1ges Amt einzuschränken iSt, W I1e WIr VOLWCS bemerken) SOWI1e der AYA@T  - ıhm
jeweils ausgeübten Funktionen.

YSt WenNnNn 11194  } 1m kırchlichen Raum den Begriff „Autorität“ diesen dreı
Aspekten betrachtet, wırd INnan sıch 1in der rechten Weıse mMit ıhr auseinandersetzen
können und ıcht der heute leider allzu häufig begegnenden Gefahr erliegen, s1e 1n
einem weltlich-politischen Sınn verstehen und demgemäß den Abbau VO  3 Autorität
in Rıchtung auf eine „Demokratisierung“ der Kırche tordern eın berechtigtes
Anliegen allerdings, das jedoch N1Uur für eın polıtische Gebilde mıiıt dieser Bezeichnung
und Namengebung zutrifft, 1n der Kirche jedoch durch das Ausgewogenseın und durch
die allein 1er anzutreftende Zweipoligkeit VO  3 Autorität un Freiheit bereits die
Rıchtung der hier allein möglichen Lösung anzelgt.

„Autorıität“ 1im kirchlichen Raum leitet sich also erstens VO  } der Autorität der Bıbel
als dem Wort Gottes her Wır meılınen damıt, dafß das Wort Gottes in der Bibel
enthalten 1St, dafß die Heılige Schrift TT nıcht 1m Sınn eines heiligen Buchs Veli-

stehen ISt, W 1e 1n außerchristlichen Religionen der Fall sein INnas, Wenn jedes Wort,
Ja, jeder einzelne Buchstabe als unverletzlich oilt, weıl VO  ; Gott herstammt un:
Aaus der gyöttliıchen Offenbarung geflossen Ist, ohl aber als die menschlich-geschicht-
iche Umhüllung der Selbstbezeugung Gottes verstanden werden mufß

IDIE Bıbel 1St also eın heiliges Buch nach Art des eben gekennzeichneten Verständ-
n1sses. Sie 1St das in aller Geschichtlichkeit eingekleidete Zeugnis VO  ; der ede Gottes
8l den Menschen, die durch das (Gesetz und die Propheten, durch Erziehung un:
Leitung des Volks Israel 1ISt In besonderer Weise aber 1St Jesus Christus das
Wort (Gottes den Menschen, und ZWar 1n der Gesamtheit seiner Erscheinung,
daß se1n Wort und seiın Handeln, se1in Reden und seın ITun 1n gleicher Weise die uns

Ott enthüllenden Manıiftestationen sind. Von diesem in Christus CErgangeNeN Reden
Gottes legt die Biıbel, insbesondere das Neue Testament, eın mannigfaches Zeugnis ab

Die Einsicht in diese Zusammenhänge hat ZUur Folge, dafß der Bibel deshalb iıne
Autorität zukommt, weıl S1e ımmer beides zugleich 1St, Zeugnis und AÄAntwort, Bekräf-
tigung und Bekenntnis des Wortes, das Gott 1in Jesus Christus gyesprochen hat Es x1Dt
deshalb in der Christenheit 1ne höchste und letzte Autorität: die Heilige Schrift,
der ede menschliche ede VO:  - Gott, jedes menschliche Bekennen und Bezeugen Gottes
sıch orıentieren hat, WEeNnN sachgemäß leiben un:! mehr als die Aussage des
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Menschen VOomn sıch selbst seıin ll Die katholische w1e die evangelische Kırche haben
1n der Vergangenheit oft diese Autorität des Wortes (sottes ekannt. S1e haben
dieses Wort FA Maßstab für ıhre Aussagen und Lehren, für iıhre Verkündigung
und ihre Handlungen gemacht, iındem S1e sıch dieser Autorität 1mM Gehorsam gebeugt
haben. Infolge dieser Bindung haben S1e alles aufgegeben, W 45 MI1It dieser Autorität
nıcht verträglich ISt oder sıch VO  - ihr nıcht herleiten äßt Wenn in  ' deshalb SagT,
da{fß die Kırche VO  an eıit eıit sıch einem Prozef(ß der Erneuerung unterziehen müÜsse,

annn damıt HUT die Ausrichtung ihres jeweiligen Lebens und Lehrens Wort
Gottes als der etzten und höchsten für s1e gegebenen Autorität gemeınt se1in. Die
Legitimität allen Redens und Zeugens VO  } Gott 1St eben 1LLULr dann gegeben, WeNnNn S1C
1 iıhrer Sachgemäßheit VO Wort Gottes her erwıesen werden ann

Wır dürfen, diese Zusammenhänge eutlich machen, die bisherigen Austüh-
rungen über die Bedeutung der Autorıität 1m kırchlichen Raum 1n die beiden Sätze
zusammenfassen, daß hier keine blofß außere und ormale Autorität xibt, die e1in-
tach Unterwerfung und Anerkennung VO  - den Gläubigen tordert, sondern da gerade
1m kirchlichen Raum 1LLUL 1n dem Mal eın Amt für sich Autorität beanspruchen kann,
als diese sein Inhaber sich selbst erworben hat Das gilt VO  w der Ausübung der Lehr-
tfunktionen und aller anderen Tätigkeiten 1n ıhrer SanNzZeCN Abstufung, VO Lehrdienst
der Paten bis den Lehraufgaben des ökumenischen Konzıls, Ja auch des Papstes

Eın gleiches trıfit mutatıs mutandis für den Protestantismus Auch l1er 1St die
Wahrnehmung jeglicher bloß 5ußeren Autorität, die Jediglich aufgrund des Amts
geltend gemacht wird, 1n 1ne schwere Krise geraten. Denn der Verdacht, dafß ine
solche Haltung nıcht mehr den echten und wirklichkeitsnahen Zusammenhang mM1t dem
Glaubensleben aller Glieder des Volks (jottes besitzt und SOMIt auch nıcht 1n der
Lage 1St, 1ne Antwort auf dıe VO  w} diesen bewegten Fragen geben, dıe 8863  } inner-
ıch bejahen und SOMIt als autorıtatıv für sich anerkennen kann, 1sSt unabweisbar. Der
personale ezug der Autorität 1mM kıirchlichen Raum wiırd gerade dieser Stelle sicht-
bar, weıl deutlich wird, daß hier Autorität nıe eın Selbstzweck seıin AT

Das Zzweıte Moment, welches die kirchliche Autorität charakterisiert, 1St dadurch
gegeben, daß diese immer 1Ur 1mM Dienst einer noch höheren, ıhr überlegenen Autorıtät
stehen muß, WECNN S1e als solche und iınnerlich VO  3 den Gliedern des Volks Cottes (
erkannt werden soll Jede Autorität MUuU 1im Raum der Kirche VO  a’ der Autorität des
Wortes Gottes, des Heiligen Geistes und der Jebendigen Zeugenschaft für die CI-
wärtige Wirksamkeit desselben se1n.

In der frühen christlichen Kırche Wr die Begegnung mi1t dem Auferstandenen VOoIl

zeugnishaftem Charakter. S1e begründete nämlich zugleich ine einzigartige Autorität
1ın der Gemeinde und für sS1e., Diese Tatsache wırd dadurch belegt, dafß das äalteste Be-
kenntnis der Christenheit, das noch AUS vorpaulinischer eıt kommt und VO Apostel
Paulus selbst als eın ıhm bereits überliefertes gekennzeichnet wird, erster Stelle
denjenigen Apostel NNT, dem die Erscheinung des Auferstandenen als dem ersten

Jünger, Ja überhaupt als dem EerSTEN Christen zuteil geworden 1St, den Apostel Petrus.
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Diesem 1St damıt VOTL allen anderen Aposteln ine einzıgartıge Auszeichnung zuteil
geworden. Die Begegnung mi1it dem Auferstandenen hat 1n einzigartiger Weiıse
die Autorität eines Primats begründet, W1e 1in der katholischen Kirche durch die
Aufrechterhaltung desselben auch heute noch sichtbar 1sSt und immer wieder anschaulich
gemacht wird.

Es 1St deshalb VO  - einer ebenso großen Bedeutung, da{fß 8958  3 schon schr früh 1n der
Christenheit diesen Primat nıcht nach seiner eın formalen und außeren Seıite hın
bewertet hat, sondern in iıhm den Prımat des Dienstes und der Liebe allen hr1-
sten verstanden hat. Schon 1n den Jahren 7zwischen 110 und 117 hat INa  } 1n der Jun-
CIl Christenheit VO römischen Bischof als ausgezeichnet MIt dem „ Vorsitz 1m Lie-
besbund“ gesprochen, dafß dessen Autorität nıcht einfach ur AUus außeren Gründen
oılt oder ıhr deswegen ıne Art VO  3 Folgschaft gyeleistet wird. Vielmehr beugt INnan sıch
iıhr, weıl S1e MI1t dem Wort Christi 1ın einer für die an Kırche, tür alle ihre Glieder
geradezu zeiıchenhaften vorbildlichen Weiıse macht, dafß derjenige, der der Höchste
1n der Gemeinde se1ın wiıll, sıch als der Diener aller erweisen muß, eben darın die
echte Nachfolge des Menschensohns bekunden, WI1e dieser selbst gefordert hat.
Damıt hat sıch dann die Auffassung der Autorität VO  D einer solchen der außeren Sal
L(ung und Anerkennung des Amts der des Dienens, der Hingabe ın der Liebe un
der nechtschaft die Knechte Gottes, WwW1e apst Gregor Gr ausgedrückt hat,
verwandelt.

Freiheit 1n der Korche
Nachdem WIr den Begriff der Autorität und der Ausübung ihrer jeweils besonderen

und abgestuften Funktionen im Raum der Kirche behandelt haben, gehen WIr 1U  ;
dazu über, VO  3 ihrem Gegenüber, der Freiheit, sprechen. Dieser Begriff bezeichnet
ja die andere Seıte des kirchlichen und christlichen Lebens:;: stellt eın dauerndes Regu-
latıv der Handhabung der Autorıität dar, W1e auch die Praktizierung der Freiheit
als Korrektiv für sıch die Autorität erforderlich macht.

Man darf NnUu  «} auch den Begrift „Freiheit“ nıcht 1M modernen, iıdealistischen Sınn
verstehen und ıh als ine eın innerliche und gedankliche Größe auftassen, als ob der
Mensch seinem Wesen nach Afreil“ 1ISt, auch wenn INn  3 iıh 1n Ketten Jegen würde. Es
gyeht auch nıcht d den Begriff „Freiheit“ 1LUr 1mM negatıven Sınn als das reise1in des
Menschen VO  e} Zwang, Gebundenheit und Autorität verstehen, daß darunter die
schlechthinnige Gelöstheit des Menschen VO  } allen Bındungen, die das Leben tragen,

verstehen Wware. Vielmehr meılnt „Freiheit“ 1M christlichen Sınn die Befreiung des
Menschen VO  } den Mächten, die iıhn untfrei machen, indem sS1e VO  ; ıhm Besıtz ergreiten
und seın mıtmenschliches Handeln lähmen, nämlich VO  ; den Mächten des
Gesetzes, der Sünde und des Todes Gerade der Apostel Paulus hat immer wieder die
Freiheit in dieser dreifachen Hınsicht betont, da{fß S1e nämlich VO dem sich 7zwischen
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Gott und den Menschen liegenden Gesetz, VO  w der Sünde in ihren sozialen Auswirkun-
SCH und iıhrer Vergiftung aller 7wischenmenschlichen Beziehungen frei 1St, und daß
S1€E die Freiheıit VO Tod meınt, der sıch über das menschliche Bewußtsein legt un
seine Exıstenz 1Ur VO:  - daher verstehen lehrt.

Freiheit in christlichem Sınn meınt zugleich auch ımmer die Gebundenheit des Men-
schen den Mitmenschen, dem dienen VO  ; sıch selbst und aller Ichbezogenheit
efreıit worden 1St. Eın solches Verständnis VO  = Freiheit schließt deshalb die rage nach
der Macht oder den Mächten e1n, VO  = denen INa  an efreit worden 1St, w1e auch die Frage
nach dem Ziel, dessentwillen 1119  ’ dıe Freiheit erlangt hat, dem INa  ' befreit
worden 1STt.

Es xibt eshalb eın spezifisches Verständnis VO  ' Freiheit 1mM kırchlichen Raum, W1e
auch eın solches von Autorität g1bt, w1e WIr oben entwickelt haben Weder 1st

Freiheit als dıe einfache Befreiung des Menschen VO  } aller Autorität verstehen, noch
1St Autorität eLtwa2 MIt der Unterdrückung und Beschränkung der Freiheit sachgemäß
umschrieben. Vielmehr handelt sıch bei diesen beiden Größen WwWwel einander
bedingende Pole, die Nau AausSsgeWOSCIL seın wollen.

Wır können auch in dieser Hinsicht dreı verschiedene Kennzeichen für dıe and-
habung der Freiheit 1m christlichen Sınn als das Echte gegenüber der Praktizierung der
Autorität 1m Raum der Kirche angeben.

Das Korrelat ZUTrE Autorität liegt 1n der Anerkennung der Freiheit des christ-
liıchen (7ewissens für seine Entscheidungen 1n den konkreten Fragen des Lebenss, dıe 1L1UTE

1n voller personaler Verantwortung getroffen werden können. Dıiese Freiheit meınt
nıcht dıe Ungebundenheıt des Gewissens, für das schlechthin keine anderen Normen
gäbe als die VO  - iıhm selbst ZESETZIEN, sondern S1e versteht darunter die Bindung des (Ge-
WI1ssens Gott und seine uns durch se1in Wort unmittelbar berührende Autorität.

Freiheit 1St sodann als ein Korrektiv Z Begriff und AA Ausübung VO  e Autorität
als die Möglichkeit treijer Entfaltung der jedem Menschen eigenen Personalıität
verstehen, dıe den Eınsatz aller VO  w der eıit dem Menschen dargereichten Biıldungs-
mıiıttel ordert. Zu diesem 7 weck 1St jede Lenkung und Steuerung dieses Eınsatzes ebenso

verwertfen, Ww1e der hemmungslose Gebrauch derselben vermeıntlicher Eigen-
ständigkeit und ın irrtümlicher Selbstmächtigkeit verurteilen 1STt. Der Theologe
wırd deshalb gerade dıe Sozialıtät der Bildungsmittel betonen, die dem anderen Men-
schen Z Unheil oder el gereichen können, W1e VO  3 diesem Gedanken ARSINS auch
auf die Verantwortung 1ın der Produktion und der Darbietung der Massenmedien SOWI1e

ıhrem Gebrauch und überpersönlichem FEınsatz verweısen MUu: Hıer wiırd dıe YTe1-
eıit durch die Autorität des anderen Menschen, des remden Du, dem dienen Man

befreit worden 1St, begrenzt.
Es ewährt sıch drittens die Freiheit 1mM Raum der Kirche in der Wahrung eiınes der

wesentlichen Grundrechte des Menschen, nämlich der Achtung der Glaubens- und Re-
ligionsfreiheit. Es 1St den Kiırchen nıcht leicht geworden, der Erkenntnis dieser Art
VO  3 Freiheit kommen und das Prinzıp der Toleranz auf die Vieltalt der Glaubens-
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meinungen und die Fülle der relig1ösen Erfahrungen SOWIl1e ihres Ausdrucks aANZUWEN-

den Sıe haben viele Stadıen autf dem Weg ZUurF Gewıiınnung dieser doppelten Freiheit
durchlaufen mussen, die s1e 1U  — ebenfalls Aaus Glaubensgründen un: A4US der Erfahrung
der hinter diesen stehenden Autorität (sottes begründen. Es handelt sıch dabei die
Einsicht 1n dıe mannigfachen Weısen des göttlichen Siıchoffenbarens, die 1ın Jesus Chri-

einer unmittelbaren Begegnung mMi1t dem Menschen gekommen sınd; die
die voraufgegangenen Gottesbezeugungen sıch anschließen und diese doch gleichzeitig
abschließen und überhöhen (vgl ebr 1,

Konsequenzen für Christenheit und Welt

Im Zusammenhang dieser Überlegungen mussen 1U  ; die beiden wichtigen Konse-

qUeNZCH hervorgehoben werden, dıe sıch AUS diesen Darlegungen über die Polarıtät VO

Autorıität und Freiheit ergeben:
Für Adie Christenheit selbst, 1n der weder dıe einselt1ge Betonung VO  ’ „Freiheit“

noch das unnachgiebige Pochen aut „Autorıität“ geben kann, weiıl der christliche Glaube
seinem Wesen nach auf Autorität und Freiheit angelegt 1Sst: aut Autorıtät, denn W 45 1St
der Glaube anderes als die Antwort, als das Bekenntnis VO  ’ seiten des Menschen auf
den Ruf Gottes, der ıh einem Gehorsam des Glaubens fordert, der diesem Ruf nıcht
ausweicht, sondern ıhn als die ıh bezwingende, übermächtige Autorität se1nes Lebens
aufnimmt, S1e 1n all ihrer Realıität bezeugt, indem sıch ıhr bekennt, diesen
Ruft auch den Brüdern vernehmbar machen, damıt auch ihnen der Autorität
ihres Lebens werde: auf Freiheit, denn eben dieser Glaubensgehorsam 1St weder NBöti-
Zung noch Zwang, sondern ruht immer in der freiıen Entscheidung des Menschen, dıe

jedem Tag, Ja jeder Stunde 1EeEUu durchstehen und 1n allen Anfechtungen durch-
halten muß, MmMIt dem eigenen Wıillen das Zanz frei tun, W 4s ıhm als der Wıille
(sottes entgegengetreten und VO  - ıhm ın voller Freiheit aufgenommen worden 1St. So
wird der Mensch erst durch den Glauben voller personaler Freiheit gebracht. Luther
hat diesen paradoxalen Sachverhalt dahın ausgedrückt, daß eın Christenmensch „ein
treier Herr aller Dınge un nıemandem untertan“ 1St, aber doch gleichzeitig „e1n dienst-
barer Knecht allerDinge un jedermann untertan“ bleibt (WA /, 21).Diese einz1igartige,
11LUT ur den christlichen Glauben geltende Polarıität VO  - „Autorıität“ und „Freiheit“ 1St
in der Kirche allen Zeıten achten und ımmer wieder NEeu praktisch auszufüllen
und auszuwı1egen.

Für die Welt, die heute mehr denn Je dem Mißbrauch VO  - „Autorität“ un:
„Freiheit“ eidet, die 1n tast allen Sektoren des Lebens melst in ausschließlichem Sınn,

als eın Entweder-Oder verstanden werden. Deshalb hat gerade dıe Theologie aut
die politische Relevanz der beıden, allein 1im Raum der Christenheit AuUSSCW OSCHECI un!
1n das rechte Verhältnis zueinander geseEtzZiEN Größen verweısen.
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Vielleicht mu{fß heute die Welt wiıeder 1LICU VO  55 der Christenheit lernen, daß sıch
weder bei „Freiheit“ noch bei „Autorität“ lediglich ihrer selbst willen g..
brauchende Realitäten handelt, daß vielmehr iıhre gegenseılt1ige Bezogenheit auteinander
gerade darın ZuUuU Ausdruck kommt, daß s1e I1 und wechselseitig den Raum
grenNzen und absichern, 1ın dem allein s1e überhaupt möglich sind und 1ın dem der Mensch
dann ZAanz das sein und werden kann, WOZU als Mensch durch seine Personalität
berufen 1St.

Um wahrhaft treı se1in und seine Freiheit behaupten können, bedarf der Mensch
der höchsten und etzten Autorität, welche die (Csottes ist, w1e zugleich gegenüber
allem Gebrauch Y  w Autorität wıssen muljßs, dafß „Freiheit“ immer ein Leben ın der (Z8-
fährdung bedeutet, S1ie mißbrauchen und S1e deshalb wıieder verlieren, in die
gänzliche Unfreiheit fallen. Darum 1St uns Autorität vegeben, damıiıt durch s1e der
Zusammenbruch VO  e Freiheit des Menschen willen verhindert werde, W1€e unls

„Freiheit“ gegeben iSt, damıt durch s1e die „Autorıität“ nıcht als Selbstzweck ausgeübt
werde.

Es lıegt auf der Hand, da{fß diese Einsichten VO höchster politischer Bedeutung sind,
wei] S1e gerade durch iıhre Praktizierung 1 Raum der Kirche den zeichenhaften Cha-
rakter tragen, dem die Welt sıch Je und Je Orientieren kann. Deshalh dürtfen WI1r
diese tür den Christen angestellten Überlegungen dem Problem VO  w „Autorıität“ und
„Freiheit“ 1m Raum der Kıirche mi1t dem Wort des Apostels Paulus zusammenfassen:
„So besteht 1U  e 1ın der Freiheıit, der euch Christus efreit hat“ Gal S

Freiheit als Norm

Wenn diese Freiheit 1U  w einer Norm für den christlichen Glauben und das Han-
deln des Christen gemacht werden soll, ergibt sich die Frage, ob nıcht darin ein
Widerspruch lıegt, WECNN das,; W as gerade die Sıgnatur der Freiheit tragen soll, eiıner
Norm für Glaube und Handeln erklärt wırd. Freiheit und Normierung schließen sich
gegense1lt1g Aaus,. Jede Behauptung einer bestimmten Norm schließt Ja ohne welıteres den
Verzicht jedes Menschen auf seine Freiheit e1ın, die eben dadurch beschränkt wiırd, da{ß
ihr ine MI1t der Normierung gegebene gesetzliche Regelung gerade des Einzelfalls g..
genübergestellt wird.

ber dieser Wıderspruch 1St doch RL eın scheinbarer. Er löst sıch sofort, WenNnn INa

Freiheit als ine Je und Je gewinnende und ımmer wıeder LCU realisierende Größe
versteht, die gerade darin ihren Wert hat, da{fß S1e sich jede Normierung VOIN
Glaube und Handeln richtet. Insotern lıegt 1n der Fassung UuUNseTECS Themas nıcht ein
Wiıderspruch, ohl aber i1ne nıemals aufzuhebende, immer testzuhaltende Paradoxie
VOT. Wo Freiheit eingelöst wırd, kann S1e NnUur als Ablehnung oder Korrektur VOIN VOTLI-

gegebenen Normen verstanden werden.
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Dıiıese Feststellung schließt 1n dreifacher Hinsicht wichtige Konsequenzen eiIn. Wır
mussen zunächst klarstellen, inwiefern diese Freiheit gerade für den Glauben des
Christen gefordert 1St. Wır mussen sodann untersuchen, w1e S1e sich 1mM Handeln des
Christen auswirkt. Wır mussen schließlich drıttens fragen, W 4S VO  a allen denjenigen
Instanzen oder Menschen für die Anerkennung dıeser doppelten Freiheit Haltung
gefordert wiırd, die damıiıt gegebenen praktischen Konsequenzen 1mM Zusammen-
leben der Menschen oder auch der christlichen Gemeinde voller Auswirkung kommen

lassen.

Freiheit des Glaubens

Was das anbelangt, die Freiheit für den Glauben, 1St zunächst statuleren,
da{fß der Glaube diejenige raft 1St, welche die menschlıche Persönlichkeit tiefsten
prag und bestimmt. Der Mensch 18 das, W as ylaubt. Es xibt keinen tieferen Aus-
druck für diese die menschliche Person bestimmende Realıtät des Glaubens, als das
Wort Jesu: 957  1e€ du xlaubst, geschieht dır der „Geh hın, dein Glaube hat dır
geholfen.“ Hıer wırd der Glaube als diejenige raft verstanden, durch die der Mensch
derart 1in seinem Wesen bestimmt 1ISt, daß die Realitäten außer ıhm durch den Glauben

einer Wirklichkeit ftür ıh werden. S50 kommt gverade dem Glauben iıne einzigartıge
raft für die Gestaltung und Vertiefung des menschlichen Lebens Dag Hammar-
skjöld hat einmal das Wort gyesprochen, dafß dem Tag, dem WIr aufhören
yglauben, nıcht Gott stirbt, sondern da{ß sıch damıt 1n unserem Leben für unls selbst

Entscheidendes andert, insotern WIr sınd, dıe die Beziehung der Quelle
unseres Lebens abgeschnitten haben

Diese prägende raft des Glaubens kann wiederum 1908058 1in voller Freiheit 1mM Men-
schen selbst ex1istieren und VO  - ıhm gehalten werden. Freiheit gehört ZU Glauben 1in
diesem Sınn wesentlich hinzu. Es 1St unmöglıich, jemanden ZUuU Glauben nötıgen,
ıhm denselben vorzuschreiben oder aufzuoktroyleren. Es esteht 1ne letzte vollkom-
I!IN Freiheit aut seıten des Menschen in der Aneignung se1nes Glaubens. Jeder nımmt,
soviel nach seınen Kräften ann oder sovie] ıhm nach seinen Anlagen möglich iSt:
Glauben auf und gestaltet damıt auch sein ZanNzZeS Wesen 1n einer bestimmten Weise AaUuSs

Wiederum hat das bekannte Wort Luthers volles Recht, der immer wiıeder ZESAYT at:
„Sovıel du glaubst, sovıel hast du“ (WA Z Z533)

ber der Glaube 1St nıcht LU frei 1in bezug aut seıne Aneıgnung, 1St auch frei 1n
bezug auf seinen Ausdruck. Jedermann xibt dem Glauben 1ın dem Ma(ß und in dem
Umftfang Ausdruck, als ıhm seine Einsicht in die Zusammenhänge des Geglaubten mMOÖg-
lich macht oder als seıne Fähigkeıt, den Glauben AauSZUSagcCN, ıhm gESTALLET. Nun
behauptet mMa  w} heute freilich, da{fß gerade VO  - den Kıiırchen diese Freiheit unterdrückt
werde, weıl S1e VO'  : ihren Gliedern die Annahme bestimmter Lehren und Dogmen VeET-

langen, da{fß viele geradezu VO  } einem „Dogmenzwang“” und einer „Lehrnötigung“
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meılınen sprechen mussen, die S1e den Kirchen unterstellen. Man verkennt aber dabei
ganz bestimmte, vorgegebene sachliche Zusammenhänge.

Was u1ls als kirchliches ogma oder als kirchliche Lehre begegnet, 1sSt als ein
Richtsatz und als eın Leitbild für die Glaubenden selbst verstehen, MIt denen der
Inhalt des Glaubens ausgedrückt wird. Nıemand IC damıit, daß ıhm ZEWI1SSE Lehren
oder Dogmen VO  } den Kirchen dargereicht werden, der Notwendigkeit ihrer freien,
individuellen Aneignung enthoben. Im Gegenteıl, diese bleibt immer als Aufgabe für
ıhn bestehen, daß zugleich mit der Miıtteilung dieser Lehren und Dogmen den
Glaubenden eın Ziel aufgerichtet 1St, aut das hın sıch bewegen soll, in dessen An-
nahme C immer tiefer eindringen und autf das hın immer weıter wachsen ann.

Hınzu kommt noch eın weıteres Moment. Es handelt sıch den überindividuellen
Charakter, den alle Glaubensaussagen sıch haben, die 1n bestimmten Lehren oder
Dogmen ıhren Niederschlag gefunden haben 1ermıiıt soll Ja nıcht 1LLUT der Glaube des
einzelnen nach dem, W as für wahr hält, ausgedrückt werden, sondern oll das
Glaubensgut der Gemeinschaft, das, W as alle verbindet, AauSgESagT werden. Wıe jeder
einzelne durch seinen Glauben ZUur Gewinnung solcher Glaubensaussagen beitragen
kann, 1St andererseits auch gehalten, sıch 1m Ausdruck se1nes Glaubens immer
wieder nach dem richten und auf das hın orıentieren, W as die Aussagen des
Glaubens als das Glaubensgut der Gemeinschaft umschließen. Die Freiheit des Glaubens
steht also auch hinsichtlich se1nes Ausdrucks ebenso wWw1e hinsichtlich seiner Aneıgnung
test.

Erwägt iINnan diesen Zusammenhang, der 7zwıschen dem Glaubensgut der Gemeinschaft
und dem Glauben des einzelnen besteht, der Ja Ar Aneı1gnung jenes Gutes unauthör-
lich aufgerufen 1St und sıch iımmer wıeder darum emühen hat, 1St klar, dafß 1
Bereich der Kirchen einen wahren Kosmos Glaubenden 1bt, der unendlıch viel-
gestaltig und reichhaltig 1St W1e das mit Sternen übersäte Firmament. In dieser Welr
des Glaubens nımmt jeder einzelne einen bestimmten, einmaligen Platz, Ja ine nıemals
austauschbare Stute 1n. Es X1bt i1ne unendliche Armut und einen unendlichen eich-
Iu  = 1n bezug aut den Glauben, ıne kaum auszusagende ähe und ıne 1Ur sehr VOI-

sichtig umschreibende Ferne ZU Inhalt des Glaubens 1n diesem einzigartıgen Kos-
11105. Wır mussen uns wieder daran gewöhnen, den Gliedern unNnserer Gemeinden diese
Freiheit des Glaubens zuzugestehen, die darın ihren Ausdruck findet, daß S1e 1n dem
KOsmos des Glaubens ihren eigenen Platz einnehmen, der durch die dem einzelnen
Menschen gegebenen Möglichkeiten und Gaben ebenso W1e durch die ıhm zutel Ors
dene Führung und Erziehung, Unterweısung und Unterrichtung 1n bezug aut den
Glauben bestimmt ISt

Nıemand darf VO  w} sıch behaupten, dafß mit seınem Glauben schon eın für allemal
und für immer Zanz fertig se1 und daß tür iıh eın Wachstum, ıne Vertiefung und
ine größere Intensität ın der Aneıgnung des Glaubensguts nıcht mehr geben könne, als

s1e bisher schon erlangt hat Ebenso darf nı1ıemand behaupten, daß nıcht mit seinem
Glauben einer ständıgen Gefährdung, einer immer wıeder Bedrohung der Fülle
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der ıh verunsichernden Anfechtungen aAauSgeESETIZLT sel1. Das Wort Luthers: „Nıemand 1St
ZUuT, daß nıcht noch besser werden könnte, un nıemand 1St schlecht, da{fß

nıcht noch schlechter werden könnte“ (WA 56, 442), spricht die Möglichkeit einer Ent-
wicklung des Menschen, eines Wachstums 1n elner Richtung AauUs, 1n der sıch selbst,
soviel iıhm lıegt, miıt voller Freiheit bewegen und fortentwickeln ann und muß
Diese Konsequenz haben WI1r ohne welteres zuzugestehen, sobald WIr 1Ur der Meıiınung
sind, da{fß eınen wahren KOsmos des Glaubens gerade 1n denjenigen Gemeinschaften
x1Dt, dıe tür seine FExıstenz und sein Wachstum SOrgen haben So sınd WIr alle ımmer
1n der Entwicklung aut ine letzte Formung, auf ıne letzte Gestalt hıin begriffen, in
der Glaube sıch einmal ganz auspragen und einmal Zanz Wesen durch-
drıngen kann.

Freiheit des christlichen Handelns

Neben der Freiheit des Glaubens steht 1U  ' aber auch die Freiheit des christlichen
Handelns als 1ne Norm über bzw VOT dem Leben des Christen. Diese Freiheit MU:
ebenfalls 1n mehrtacher Hınsıcht NAau bestimmt werden.

Freiheit als Norm für das christliche Handeln besagt, da{fß dieses nıcht irgendeiner
Gesetzlichkeit, iırgendeinem Legalismus unterworfen 1St oder dafß 1m Sınn einer VOTI-

gegebenen Kasuistik, in der jeder einzelne Fall nach einer NSCHOIMINCINCI Gesetzlich-
keıt lösen 1St, bestehe. Die Freiheit als Norm für das christliche Handeln besagt viel-
mehr, daß das menschliche Tun sıch darın bewegen und bewähren mußß, da{fß erfüllt,
W 4S ıhm „ VOI die and kommt“. Nıemand annn sıch über die Forderung ZUur kon-
kreten Einlösung dessen, W 4A5 die Begegnung MIt anderen Menschen jeden Tag auts
LEUE VON ıhm tordert, freisprechen. Jeder 1St gehalten, eben das CunNn, W 4s ıhm
Entscheidung, Rat, Hiılfe, schlichter, Sanz einfacher 'Tat jeder Tas abverlangt. Wır
ezeichnen diese Notwendigkeit als das Iun dessen, W as jedem Menschen ımmer LECU

„ VOT die and kommt“.
iıne solche Einsicht besagt auch, daß damıt jeder Christ immer wieder LCU dazu auf-

verufen 1St, das einzulösen, das ZUr 'Tat werden lassen, W as ıhm AUS dem ständigen
Hören auf das Wort (zottes 7zufließt. So 1ISt alles Tun des Christen eın ständıges Eın-
lösen dessen, W 4S iıhm das Wort Gottes hier und jetzt für seinen Lebenskreis un: für die
Ertüllung seiner Aufgaben Sagt Diese „Fleischwerdung“ des Wortes ın der 'Tat des
einzelnen kann und MUu 1n unbedingter Freiheit geschehen, weıl S1e Bewährung und
Versagen, Fortschritt un: Nıedergang des menschlichen Willens zugleich umschließt.
Es efindet sıch damıt eın jeder tagtäglıch 1M Feld einer immer ucCNhH, niemals ıhm
nehmenden oder für ıh erleichternden Bewährung. Ganz unmittelbar sınd auch
tür den Menschen in dieser Hinsicht Licht und Schatten, Erfüllung und Versagen mMI1t-
einander verbunden derart, dafß jeder mi1it seinem freien Tun zwiıischen den beiden
Polen unaufhörlich hın und her gerissen wird. Es >ibt also iıne letzte Freiheit 1im
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Handeln des Christen, die geradezu ZzUuU: Wesen se1nes uns derart hinzugehört, daß
S1e nıcht VO  w} diesem abgetrennt werden kann.

Nun 1St Banz gewiß S! daß heute aber nıcht mehr NUr die einzelne 'Tat des einzel-
1C  e Menschen Zzählt Er kann Ja oft als einzelner den Zusammenhang eıner Sıtuation
oder die in ıhr wirksamen Motive, denen MIt seinem Handeln entsprechen hat,
nıcht mehr erkennen. Gerade deshalb folgt A2uSs dem Stehen des Menschen 1n der Gesell-
schaft VO  Z heute die Notwendigkeit, daß ıhm auch ur se1n Handeln bestimmte iıcht-
linıen geboten werden mussen, in denen dıe überindividuellen Zusammenhänge auf-
gedeckt und die VOIIT einzelnen hier und jetzt einzulösenden Motiıve freigelegt werden,
die se1ne Tat bestimmen haben Die Kirchen sınd angesichts dieser Sıtuation dazu
übergegangen, bestimmte Rıchtlinien, Denkschriften oder Empfehlungen herauszugeben,
dıe für den einzelnen die Sachzusammenhänge aufdecken, die selbst N1'  cht über-
schauen und aufgrund seiner Einordnung 1n die Gesellschaft als übergreifende, über das
eigene Leben hinausgehende Forderungen nıcht erkennen annn Gerade dieses Moment
ordert auch VO einzelnen dıie volle Freiheit in der Annahme oder Auseinandersetzung
MI1It den ihm gebotenen Ratschlägen und Anregungen. Immer 1St der Mensch frei in
seiınem Dienst den Menschen, aber kann die Sıtuatıion, die für den Menschen in
der Gesellschaf* VO  } heute besteht, nıcht ımmer frei überblicken, da{fß klar er-

kennen vermöchte, welches Handeln gerade diese Sıtuation VO  e ıhm ertordert. Deshalb
1St durch solche ıhm dargereichten Empfehlungen entscheidungsvoller Tat aufge-
rutfen.

uch diese Freiheit mu(ß als ine Norm für das christliche Handeln anerkannt wWer-

den, W as gerade 1n eıner Gesellschaft dringlicher 1St;, die die Pluralität der An-
sprüche den Menschen kennt und anerkannt hat Gerade S1ie 1St dadurch verpflich-
LO auch die Pluralıität der Eınlösungen, die unendliche Freiheit des Handelns AT Be-
ZCUZSUNg dessen, W as 18803  - glaubt und erkannt hat, nzuerkennen und ihr das Recht
der Exı1ıstenz gyeben. Gerade 1n der modernen Gesellschaft MU: die kariıtative kti-
Vitat der Kirchen gewürdigt und gebilligt werden, mu{fß INa ıhr einen besonderen Platz
einräumen, damıt S1€e 1n Stetier Freiheit anderen Aktivitäten 1ın Konkurrenz tLEteN,;
sıch aber auch gerade darın MI1It ihrer 'Tat bewähren kann. Freiheit als Norm des christ-
lichen Handelns meıint also nıcht NUur die treie Tat des einzelnen, die hier und jetzt
vollbringen kann, sondern meınt auch die Gewährung eines Freiheitsraums 1n der
Gesellschaft, 1n dem die 'Tat der Gemeinschaft der Glaubenden ebenso realisiert werden
ann WI1e€e die des einzelnen.

Damıt haben WIr den dritten Punkt berührt, VO  en dem WIrFr 1n diesem Zusammen-
hang sprechen haben Es handelt sıch nıcht NUuU  — darum, dafß die Gesellschaf 1n siıch
selbst den Raum ZUuUr Verwirklichung der Freiheit bieten, schützen und absichern muß
Es geht auch darum, da{fß die Freiheit als Norm christlichen Glaubens und Handelns
VO  e den berufenen Instanzen der Kirchen selbst anerkannt werde. Von ıhnen 1st damıt
der Verzicht aut jede Art VO  ; Normierung gefordert. Das „Du sollst“, das S1e USZU-

sprechen haben, meınt Ja nıcht einen Zwang für den Menschen, sondern meınt dıe freie
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Überführung des iıhm mMi1t diesem Anrut begegnenden remden Wıillens in den eigenen
Willen. S0 findet die Freiheit ihre letzte Krönung, Ja iıhren eigentlichen Höhepunkt
darın, da{fß ıch mi1t meınem frejen Willen das tUue, W 455 iıch eigentlich aufgrund des MI1r
1M „Du sollst“ begegnenden Anruts tun muß. EsS ware heute den Menschen sehr 1e]
geholfen, W C111 Ss1e die vielen AB sollst“ und „Du mußt“, die ihnen 1in ıhrem Leben
begegnen, VO' ersten Augenblick des Tages biıs seiner etzten Stunde 1n eın freies
nI will“ verwandeln könnten. Dann würden S1e allen S$1e oft nıiederdrückenden
WwWang AaUS ihrem Leben entternen. Dann könnten S1e selbst einer wahren Freiheit
gelangen, durch dıe S1e für ıhre Person VO  - allem Legalismus und aller Gesetzlichkeit
freı würden.

Christliche Freiheit als Leitbild

Wır stehen Schlu{ß WNSCLEGT Ausführungen und dürfen s1e zusammentassen. Wır
davon AausgegangCN, da{fß heute der Begriff der Freiheit nıcht tür siıch neh-

inNenN und verstehen 1St, sondern da{fß 1ın Korrelation ZUE Begrift Autorität
gesehen werden MU: Freiheit und Autorität bedingen sich geradezu gegenselt1g; aber
die Freiheit, VO der hier die ede SCWECSCH iSt, meıint nıcht 1Ur die personale Freiheit
des einzelnen Menschen, sondern auch die Freiheit als ıne yesellschaftlıche Grundord-
Nung. Nur diese gewahrt iSt: annn jene überhaupt siıch enttalten. Nur die
Gesellscha f} den Raum für die Ausübung der Freiheit bietet, kann S1e VO  a dem e1In-
zeinen 1ın umfassendem Sınn realisiert werden.

Die Freiheit aber, die der einzelne verwirklichen hat, äßt sıch eigentlich 1Ur

als die Freiheit „  on etwas“ und als die Freiheit „Iür etwas“ definieren. Der Mensch
iSt treı VO  w allem Legalismus geworden, un: hat die Freiheit Zzu Handeln tür
den Nächsten durch den Glauben erhalten. Der Apostel Paulus hat diese tiefen Z
sammenhänge einer markanten Stelle 1n seinem Brieft die Gemeinde Rom
mMıt dem Wort bezeichnet, daß das (zeset7z des Geıistes, der in Christus Jesus lebendig
macht, uns freı macht VO  w} dem (zesetz der Sünde und des Todes Damıt 1St der letzte
und tiefste Grund der Freiheit „ VON etwas“ und der Freiheit „ etwas” bezeichnet.

Stärker als der Apostel Paulus hat Luthers bekannte Definition der Freiheit die
Gebundenheit des Menschen seınen Mitmenschen ZU Ausdruck gebracht. ach
Luther 1St e1n Christenmensch eın freier Herr aller Dınge und nıemand
Zugleich aber 1St ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. In
diesem Wort 1St die ganz paradoxale Art der Freiheit umschrieben. Es xibt für S1e NUur

die Gebundenheit den Mitmenschen, die immer und unter allen Umständen auf-
rechtzuerhalten 1St. Diese Gebundenheit aber ordert das Freisein des Menschen allen
institutionellen Verpflichtungen und allem Legalismus gegenüber. YSt WeTr diese YTe1-
heit hat, kann etztlich sıch ganz dem schuldigen Dienst dem Mıtmen-
schen ergeben. Luther 1St terner der Meınung, daß auch die Freiheit das Verhältnis
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des Menschen Gott bestimmen MUu und da{ß dafür keinem Gesetz unterworten
werden kann, weıl Gott selbst eın Gott der Freiheit 1St. Diese Freiheit zwischen
Mensch und Gott und Gott und Mensch wırd aber durch dıie Gebundenheit des Men-
schen den Mitmenschen Ee1ST in das rechte Licht gerückt, weıl WIr hinsichtlich unNnseres

Verhältnisses unNnserem Nächsten eben keine Freiheit kennen und walten lassen dür-
fen, sondern Aaus der Verpflichtung und dem Dienst ıhm nıemals entlassen werden.

Zu diesem Verständnis der Freiheit trıtt heute noch ein anderer Aspekt hinzu. Wır
eNNen hn den gesellschaftlıchen. Wenn die Freiheit 1ın der persönliıchen Glaubens-
und Gewissenstfreiheit besteht, ordert diese doch auch die unbedingte Anerkennung
VO  3 seıten der Kirche, des Staats und der Gesellschaft. Die Menschheit hatte einen
langen Proze(ß der Entwicklung durchlaufen, ehe S1e ZUuUr vollen Klarheit arüber
gelangt 1St, daß die Glaubens- und Gewissenstreiheit jenen Grundrechten des Men-
schen vehört, die auch der Staat ımmer respektieren hat Es hat lange gedauert, ehe
INan die FEinsıcht W hat, dafß dıe polıtischen und soz1alen Grundrechte e1nes
Menschen unabhängig VO  =) seiner Glaubenshaltung durch den Staat garantıert und
geschützt werden mussen. Es x1ibt viele moderne Staaten, in denen diese Tatsache noch
keineswegs allgemeiner Anerkennung gekommen ict Darum erwächst den Kır-
chen und ihren aktiıven Gliedern ine bedeutsame Aufgabe für die Vertretung des
christlichen Verständnisses der Freiheit. Auch die Freiheit der persönlichen Überzeu-
SUuNg, die Ja nıcht 1Ur rel1g1ös, sondern politisch-weltanschaulich se1in kann, MUu 1n der
gleichen Weise geachtet und geschützt werden WI1e die Glaubens- und Gewissensfrei-
heit. uch die Freiheit der AÄußerung der politischen und der religiösen Überzeugung,
dıe Freiheit des Wortes und der Presse, dıe Bekundung der Einstellung der Menschen
1n relig1öser Hınsıicht oder den Fragen der Welt VO  } heute, die S1e als einzelne oder
1n Verbindung mit anderen vornehmen, MuUu: VO  w seıten des Staats und der Gesellschaft
unbedingt und ohne jeden sozialen, wiırtschaftlichen oder politischen Nachteil für alle
Menschen gesichert se1in. Soweıt solche Sıcherung für zahlreiche politische Gemeıin-
schaften heute noch nıcht gegeben 1st, fällt gerade den Christen die Aufgabe Z ıhr
Freiheitsverständnis als eın Leitbild aufzurichten, dem die Welt sıch Je und Je Oriıen-
tieren kann.

Somıit kommt 1U gerade der Verwirklichung der Grundsätze, die WIr entwickelt
haben, auch ein hoher polıtischer Wert Dieser besteht nıcht zuletzt darın, da{ß
das christliche Freiheitsverständnis zugleich eın Kriterium für dıe Beurteilung der
Freiheit 1mM politischen Raum überhaupt 1ISt. Mıt dieser Feststellung 1St jeder katholische
und evangelische Christ aufgerufen, die Freiheit des Glaubens und des Handelns nıcht
LLUTr aufrechtzuerhalten, sondern S1e ZUr Norm uUuNseres Zanzen Zusammenlebens
machen, wobeji siıcher notwendig ISt auch den Mut ZUuUr Unpopularität haben
Deshalb apcnh WIr abschließend, da{fß auch die gesellschaftlıche Relevanz der Freiheit
dort besten aufgehoben 1St und ZUE Verwirklichung gebracht werden kann,
INan den Mult ZU Alleingang hat Was bedarf iserTe eıit mehr als solcher Menschen,
die mi1t diesem Mut ausgerüstet sind!
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